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Zu der in unserer letzten Nummer gebrachten

polizeilichen Bekanntmachung
haben wir noch nachzutragen daß, nachdem unsere vorige Nummer bereits versandt war, wir

am «teil Mnrz die am '»ten in Berlin aufgegebene aber vom ^Iten Februar datirte Antwort

des Polizei-Präsidiums erhielten, durch welche wir mit unserm Anliegen betreffs Bekanntgebung

des Wortlautes des gegen uns abgegebenen Gutachtens kategorisch abgewiesen wurden.

Die Direktion.

Unsere Gegner.
(Fortsetzung)

Anfänglich sah man darin etwas mit dem

Leben des Organismus in keinem Causal-

zusammenhange Stehendes, ihm gänzlich Fremdes;

sogar ein selbstständiges Wesen, das den

Körper befallen und wieder verlassen kann;

später — und auch diese Auffassung datirt

noch ans dem Alterthum, um dann bis in die

neuere Zeit die Pathologie zu beherrschen —
suchte man die Quelle, Ausgangspunkt oder

Bcrbreitnngsmedinm der Krankheit entweder in

den Flüssigkeiten des menschlichen Körpers,

insbesondere im Blute (Humorismns), oder

aber in dessen soliden Bestandtheilen (Solidar-

pathologie) und in den Nerven (Nenropathologie).

Alle diese Theorien mußten vor dem Lichte,

welches die mikroskopischen Forschungen über

die krankhaften Borgänge im Organismus
verbreiteten, verschwinden; die Zelle wurde als

Elementarorgan aller.lebenden Wesen, als

Anfang und Mittelpunkt aller Lebcnserscheinnngen

erkannt. In der neuesten Zeit glaubt Virchow,
gestützt auf die gründlichsten Untersuchungen

erweisen zu können, daß zwischen Gesundheit

und Krankheit keine wesentliche Verschiedenheit

besteht, daß, da die Zellen die Träger aller

Lebensfunktionen sind, Gesundheit und Krankheit

nur Aeußerungen derselben, innerhalb jener, sich

abspielender Lcbensvorgänge sein können; nur
die Bedingungen, unter denen die Kräfte und
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